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Trägerübergreifendes  

 
Beratungszeiten  
 
Dienstag und Donnerstag 
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Mittwoch 
13:00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
 
Ihre Ansprechpartner in der  

Regionalberatungsstelle der  

Mecklenburgischen Seenplatte  

Herr Christian Schad Tel. 0395 3698655 
Frau Anke Schmidt  
   

Unsere Regionalberater/Innen:  
 
Frau Anja Gruse Tel. 0381 8578351 
   Ohne Barrieren e.V.           
    Rostock  
    
Herr Ingo Bars    Tel. 03831 399974 
   Behindertenverband    
                               Stralsund e.V.  
 
Frau Erika Dittner Tel. 0385 3976859 
   Behindertenverband  
                                    Schwerin e.V.  
 
Frau Christiane Baller Tel. 03834 840424 
                               Lebenshilfe e.V.   
   Greifswald  
 
Herr Andreas Moritz Tel. 03843 213100 
                             Behindertenverband  
                                  G¿strow e.V. 
 
Wir beraten Sie nach Terminabsprache 
auch auf Wunsch in Ihrer Häuslichkeit.  

 



Anspruchsberechtigte  

 
Das Trägerübergreifende Persönliche Budget 
ist eine neue Leistungsform für Menschen mit 
Behinderungen oder von Behinderung bedroh-
te Menschen (nach § 2 SGB IX), die ihr Leben 
selbst gestalten wollen und für ihre Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben Leistungen für Ihre Bedarfsdeckung bei 
einem Leistungsträger beantragen möchten. 
Rechtsgrundlage bildet das SGB IX § 17 Reha-
bilitation und Teilhabe in Verbindung mit dem 

zutreffenden SGB. 
 

Was ermöglicht Ihnen unsere  
Beratungsstelle? 

 
Unabhängige Beratung 
Ermittlung der persönlichen Bedarfe 
Hilfe bei der Antragstellung 
Erstellen einer Zielvereinbarung 
Kontakte zu Leistungsträgern 
Begleitung beim Antragsverfahren 
Begleitung bei der Budgetberatung 
Beratung zum Budget-Bescheid 
Budgetassistenz 

Budgetfähige Leistungen sind 
Eingliederungshilfe   

      Ä 57 SGB XII, Ä 35a Abs. 3 SGB VIII 

 
Pflegeleistungen -  § 36, 37 und 38 SGB XI 

 

Hilfe zur Pflege   

      Ä 61 Abs. 2 Satz 3 + 4 SGB XII 
 

Teilhabe am Arbeitsleben   

       Ä 103 Satz 2 SGB III 
 

Alle Teilhabeleistungen   

      Ä 17 Abs. 2 bis 6 Ä 159 Abs. 5 SGB IX 
 

Begleitende Hilfe  -  § 102 Abs. 7 SGB IX 

 

Rentenversicherungsleistungen  

      Ä 13  Abs. 1 Satz 2 SGB VI 
 

Krankenversicherungsleistungen   

      Ä 11 Abs. 1 Nr. 5 SGB V 
 

Unfallversicherungsleistungen    

      Ä 26 Abs. 1 Satz 2 SGB VII 
 
          Quelle: H. Frehe 07.05.2009 

Wir helfen Ihnen 
 
In unserer einjährigen Beratungstätigkeit seit 
Einführung des Trägerübergreifenden Persönli-
chen Budgets bemerkten wir immer wieder 
sehr viele Unsicherheiten sowie das Verlangen 
betroffener Menschen nach Unterstützung bei 
der Beratung, der Beantragung  und Begleitung 
bei der Umsetzung des TPB. 
Wir beraten aus eigener Erfahrung und agieren 
deshalb aus Betroffenensicht nach dem Prinzip 
des Peer Counseling. 

 

Welche Vorteile bietet das Träger-
übergreifende Persönliche Budget? 
 

Leben in einer eigenen Wohnung 

Eigene Gestaltung des Tagesablaufes 

Persönliche Entscheidung über die  

      finanziellen Mittel 

Auswahl und Einsatz der Assistenten/Innen 

Gestaltung der Freizeit und des Urlaubes 

Erhöhung der Motivation und Eigeninitiative 

Erhöhung des Selbstwertgefühls 
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